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Die Aufficht über den Getreidehandel war für das ganze Land zwei be- 
jonderen Beamten, den „Großfchäffern" übertragen. ') 

Polnifch- Preußen zerfiel feit 1466 in die 3 Woiwodfchaften Marienburg, 
Kulm und Bomerellen; der Woiwode von Marienburg war zugleich oberiter 
Landesverwalter; in jeder Woiwodfchaft lag einem „Amtsjchreiber” die Finanz: 
verwaltung ob, während für die juriftifchen Fragen ein „notarius juratus“ be- 
jtellt war. 

Seit dem Jahre 1569, in welchem das Land auf dem Neichstage zu Lublin 

zu einer polnijchen Provinz wurde, gehörten die Bifchöfe und die oberften Landes- 
beamten dem Senate des Neichs, der Adel den polnischen Landboten an. Die 

Verwaltung der Städte blieb im Wejentlichen jelbftändig. Auf den platten 

Lande bejtanden die Privilegien der von dem Orden eingefegten freien Bauern 
fort. Sn polizeilichev Beziehung herrjchte mehr oder weniger Willfin. Fir 

eine wirthichaftliche Ausnußgung der Gewäffer gejchah jo gut wie nichts. Her- 

vorireten auch in diefer Zeitperiode die feit dem Beginne der Oxdensherrfchaft 
bejtehenden Deichgenofjenfchaften mit ihren alten lokalen Rechten. 

I. Entwidklung der Wafferverwaltung unter den 
Hreußifhen Sönigen. 

1. Die Oberbehörden, 

a) Allgemeines. 

Die ältefte Zentralverwaltungsbehörde in Vreußen war der 1604 eingefeßte 
Geheime oder Staatsrath. Bon diefen zweigte König Friedrich Wilhelm I. im 
Sahre 1723 das General-Direktorium al3 den Mittelpunkt der gefamnten Landes- 
verwaltung ab. Die von dem Könige felbjt für diefe Behörde verfaßte Jnftruf- 

tion vom 20. Dezember 1722 bildete bis zur Zeit der Stein’fchen Neform die 
Gremdlage der Verwaltung des nnern und der Finanzen. 

Das General-Divektorium erfchien in dem Nahmen feiner urfprünglichen 
Organifation als eins der 3 Departements des Geheimen Staatsraths in feiner 
bis 1808 bejtehenden Form. E3 jeßte fich in der Folge aus 9 dirigivenden 
Staatsminiftern zufammen, die für allgemeine Angelegenheiten ein General 
Departement bildeten und von denen jeder an der Spibe eines Spezial: 

Departements ftand. 
Der Gefchäftsbereich der Spezial-Departements beruhte theilweife auf realer, 

theilweife auf provinzieller Grundlage. Eine Anzahl gewerblicher und finanzieller 
Angelegenheiten, jowie das gejammte Militärwefen winden in 4 Spezial- 
Departements fir den gefammten Staat verwaltet, wogegen das Domänenwejen, 

die direkten Steuern, die Forften und die Wolizei den übrigen 5 Departements 
für je einen beftimmten Landestheil üiberwiefen waren. Von diejen umfaßte das 

en Bone, „Geschichte der Preußifchen Münzen und Siegel”. Berlin 1843. ©. 40. 
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erfte die Provinzen Brandenburg, Pommern und Südpreußen, das dritte Dftz, 

Weft- und Neuoftpreußen. Eine durchgreifende Umgeftaltung vollzog fich durch 
die Allerhöchite „Verordnung über die veränderte Verfaffung aller oberiten 
Staatsbehörden in der Preußischen Monarchie vom 27. Oktober 1810" (©. ©. 
©. 3), welche die Gefchäfte Lediglich nach ihrem Gegenftande vertheilte und eine 
Anzahl von Miniftern als jelbjtändige Chefs der einzelnen großen Verwaltungs: 
zweige jehuf. Die Nefjorts diefer Minifter haben im Laufe der Zeit wejentliche 
Veränderungen erfahren, ihre Stellung und Thätigkeit ift durch die Ummwand- 
lung Preußens in eine Eonftitutionelle Monarchie erheblich beeinflußt worden. 

b) Minifterien. 

Gegenwärtig fteht an der Spige der gefammten Berwaltung das aus dem 
Minifterpräfidenten, feinem Stellvertreter und den Staatsminiftern beftehende 
Stantsminifterium, dem die Aufgabe zufällt, in gemeinschaftlichem Zujammen- 
wirken feiner Mitglieder die nothmwendige Einheitlichkeit der DBerwaltung zu 
wahren. Hier kommt dasjelbe infofern in Betracht, als ihm die Berathung der 
Gejegentwürfe und Anordnungen von allgemeinem intereffe, der allgemeinen 
Berwaltungsüberfichten, Pläne und Etats obliegt, ihm auch die Entfcheidung 
über Meinungsverfchiedenheiten zwijchen den einzelnen Nefjortchefs zujteht. Dem 
Staatsminifterium direkt unterftellt ift der „Ausschuß zur Unterfuchung der 
Wafjerverhältniffe in den der Heberfchwennmungsgefahr bejonders ausgejeßten 

Flußgebieten”.?2) Bon den derzeitigen Minifterien fommen hier in Frage Die- 

jenigen dev öffentlichen Arbeiten, für Landwirthichaft, Domänen und Forften, für 

Handel und Gewerbe, des Junern und der Finanzen. 

1. Das Minifterium der öffentlichen Arbeiten bildet die Zentralbehörde für 
die Verwaltung des gefanmten Baumwejens. Bon feiner bezüglichen 
dritten Abtheilung veffortivt die Akademie des Bauwefens, welcher die 
Bertretung wichtigere Bauten in wifjenjchaftlicher Beziehung zufällt. 
Das genannte Minifterium ift durch Allerhöchiten Exrlaß vom 7. Auguft 
1878 (©. ©. für 1879 ©. 25) errichtet (vergl. Note 3). 

2. Das Minifterium für Landwirthichaft, Domänen und Forjten bearbeitet 
in .der erjten Abtheilung, zu deren Nefjort unter anderen das Ober- 
landesfulturgericht, das Landesöfonomiefollegium und die landfchaftlichen 
Kreditinftitute. gehören, die gefammten landwirthichaftlichen Angelegen- 
heiten einfchließlich des Deichwefens. 

3. Das Miniftertum für Handel und Gewerbe zählt zu feinem Nefjort alle 
Schiffahrtsangelegenheiten. 

4. Das Minifterium des nnern übt die Auflicht über die allgemeine 
PBolizeiverwaltung und deren Organe und intereffirt vorliegend auch 
deshalb,. weil zu jeinem Gejchäftsbereiche die Bearbeitung der Noth- 
ftandsangelegenheiten gehört. 

2) Bergl. über die Aufgaben desjelben das Vorwort zu Bd. I des von dem Bureau 
des Ausfchuffes herausgegebenen Werkes: „Der Oderftrom, fein Stromgebiet und feine 
wichtigjten Ntebenflüffe”. Berlin 1896.
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5. Die Mitwirkung des Finanzminifteriums tritt überall da ein, wo e8 fich 
um die etatsmäßige Bereitftellung von Mitteln für alle auf dem Ge- 
biete de8 Wafjerwefens liegenden Aufgaben handelt, da es ihm obliegt, 
zwifchen den Anforderungen der einzelnen Refjorts einen der Leiftungs- 
fähigkeit. des Staates und der Steuexpflichtigen entiprechenden Ausgleich 
herbeizuführen.?) 

2. Die Mittel- und Unterbehörden. 

sn der Mittelinftanz wardie landesherrliche Verwaltung innerhalb des Bran- 
denburg-Preußifchen Staates bis zum Jahre 1723 von den Kriegstommiffariaten 
und den Amtskammern geführt worden. Diejelbe charakterificte fich wefentlich 

°) Das Minifterium des Innern zählte urfprünglich unter feinen vier je einem be- 
fonderen Chef mit Sit und Stimme im Staatsrath unterjtellten Abtheilungen eine folche 
für die „Allgemeine Polizei im ausgedehntejten Sinne“ fowie eine weitere für Handel 
und Gewerbe. Der lebteren waren die Iandwirthfchaftliche Bolizei, alle Anftalten zur 
Beförderung der Landwirthichaft, Gemeinheitstheilungen und Meliorationen, ferner das 

gejammte Baumefen, „infofern es die Fabrikation und das Polizeiliche dabei angehet“, 

auch die Polizei des Handels im weiteften Umfange, einfchließlich aller Anftalten und 

Meliorationen zur Beförderung des Handels, die Sorge für die Schiffbarmachung der 
Ströme und die Anlage von Kanälen ausdrücklich übertragen. Alle Meliorationspläne 

waren nach der genannten Verordnung an Allerhöchiter Stelle zur Genehmigung zu 

unterbreiten. 
Durch Allerhöchiten Erlaß vom 17. April 1848 (©. ©. ©. 109) wurden fodann 

dem neu gebildeten Minifterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten die von 
a Minifterium der Finanzen und des Innern abgezweigten Handels-, Gewerbe- und 
Baufachen, ferner die bisher dem Minifter des Innern unterftellte Landiwirthichaftspolizei, 

inSbefondere die obere Leitung der Regulivung der gutSherrlich-bäuerlichen Verhältnijie, 

der Gemeinheitstheilungen, der Ablöfungen gutSherrlicher und anderer Neallaften, die 

Vorfluth3= und Fijchereipolizeifachen und alle Anftalten zur Beförderung der Landivirth- 
Schaft überwiefen. 

Durch Allerhöchiten Erlaß vom 25. Juli 1848 (©. ©. ©. 159) wurde von dem 

Minijterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten die Verwaltung der landiwirth- 

fchaftlichen Angelegenheiten getrennt und für Diefe ein eigenes Minifterium für die land» 

mwirthfchaftlichen Angelegenheiten gebildet. Der Allerhöchjte Grlaß vom 26. November 
1849 (G. ©. von 1850 ©. 3) genehmigte den Mebergang der Bearbeitung der Eindeichungs- 
und Deichjozietätsangelegenheiten vom 1. Januar 1850 ab an das Minifterium für die 

landwirthfchaftlichen Angelegenheiten unter Borbehalt der Theilnahme des Minifteriums 

für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten in den Fällen, in welchen das Sntereife 
der Schiffahrt und der Strompolizei betheiligt ift, insbefondere auch bei neueren Deich- 

anlagen in der Nähe jchiffbarer Ströme. 

Die bereit3 in der Ausführung begriffenen großen Deichverbejjerungsarbeiten an 
der Weichjel und Nogat zur Sicherung der Dftbahn und ihrer Strombrücten wurden 

hierbei bi8 zu ihrer Fertigjtellung dem Handelsminijterium belafjen. 

Durch Allerhöchiten Erlaß vom 7. Auguft 1878 (©. ©. von 1879 ©. 25) wurde 
für die Verwaltung der Angelegenheiten von Handel und Gewerbe ein eigenes Miniftertum 

für Handel und Gewerbe gebildet, während die Verwaltung der übrigen bisher im Mis 

niftertum für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten vereinigten Berwaltungsziweige 

bei diefem nunmehr die Bezeichnung „Minifterium der öffentlichen Arbeiten” führenden 
Minijterium belafjen wurde. 


